
 

Info 

Wohngeldbehörde                 Wir beraten Sie gerne auch telefonisch.  

Bitte beachten Sie: Vorsprachen nur mit Termin  
(nach vorheriger telefonischer Vereinbarung). 
 

 069 / 212 - 4 71 00 (Servicetelefon) 
 Mo., Mi. + Do. 8:00–16:00 Uhr 
 Di. 8:00–15:00 Uhr, Fr. 8:00–12:00 Uhr 
 

 wohngeld@stadt-frankfurt.de 
 www.wohnungsamt.frankfurt.de 

 Amt für Wohnungswesen 
 Adickesallee 67/69 
 60322 Frankfurt am Main 
 

 U-Bahn 1/2/3/8 
 Bus 32/64 Miquel-/Adickesallee/ 

 Polizeipräsidium 

 

 

Die Leistungen des Wohngeldgesetzes (WoGG) wer-
den zum 01.01.2023 verbessert, um noch mehr Haus-
halte mit niedrigem Einkommen bei den steigenden 
Wohnkosen zu entlasten. 

Folgende Änderungen führen zu einer Erhöhung des 
Wohngeldes: 

 Die Heizkosten werden abgebildet, durch eine so-
genannte Heizkosten-Komponente. 

 Die Energieeffizienz wird durch die Einführung ei-
ner Klima-Komponente einbezogen. 

 Anpassungen der Wohngeldformel führen insge-
samt zu höheren Wohngeldansprüchen. 

Viele Haushalte werden so zum ersten Mal oder erneut 
Anspruch auf Wohngeld haben. Stellen Sie einen An-
trag auf Miet- oder Lastenzuschuss und lassen Ihren 
Wohngeldanspruch bei uns prüfen.  

Das Antragsformular erhalten Sie 
bei uns im Amt zu folgenden      
Öffnungszeiten: 
Mo. - Mi. 6:00–17:00 Uhr 
Do. 6:00–18:00 Uhr 
Fr. 6:00–15:00 Uhr 

oder auf unserer Internetseite: 
www.wohnungsamt.frankfurt.de 

Wir sind bemüht, Ihren möglichen Wohngeldanspruch 
schnellstmöglich festzustellen. 

Aufgrund der Verdreifachung der Antragszahlen wird 
es zu längeren Bearbeitungszeiten kommen. 

Sie können mithelfen die Bearbeitungszeiten entschei-
dend zu verkürzen, indem Sie 

 alle Fragen im Antragsformular vollständig beant-
worten und das Formular unterschreiben, 

 alle Nachweise zu Ihren Wohnkosten, zu den Ein-
nahmen aller Haushaltsmitglieder und geltend ge-
machten Freibeträgen dem Antrag beifügen, 

 uns die angeforderten Nachweise zeitnah und in-
nerhalb der gesetzten Abgabefrist zukommen las-
sen, 

 von Anfragen zum Bearbeitungsstand und zum 
Eingang von Unterlagen absehen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie mit einem Bescheid auf 
Ihren vollständigen Antrag erst ab 12 Wochen nach 
der Abgabe bei uns rechnen können.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständ-
nis. 

Hinweise und Informationen für Mieter:innen und Eigentümer:innen 
von selbst genutztem Wohnraum (Stand 01.01.2023) 

Wohngeld 


